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STUDIEREN MIT GESUNDHEITLICHEN 
BEEINTRÄCHTIGUNGEN UND BEHINDERUN
GEN – RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

UND AUSGEWÄHLTE RECHTSPROBLEME

I. VÖLKERRECHTLICHER 
RAHMEN EINER INKLUSIVEN 
HOCHSCHULBILDUNG

1. UN-Behindertenrechts-
konvention

Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) wurde am 24.2.2009 
von Deutschland ratifiziert2 und ist am 
26.3.2009 in Kraft getreten.3 Ihr Ziel ist, 
den vollen und gleichberechtigten Ge-
nuss aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch alle Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung 
der ihnen innewohnenden Würde zu för-
dern (Art. 1 Abs. 1 UN-BRK). Die Kon-
vention steht für einen behindertenpo-
litischen Paradigmenwechsel, welcher 
insbesondere auch durch das ihr zu-
grunde liegende Verständnis von Be-
hinderung zum Ausdruck kommt.4 Es 
soll verdeutlicht werden, dass eine Be-

hinderung Menschen nicht anhaftet, 
sondern dass ein Mensch mit einer „Be-
einträchtigung“ erst in Wechselwirkung 
mit einstellungs- oder umweltbedingte 
Barrieren „behindert“ wird.5

 
a. Das Recht auf diskriminierungs-
freie und inklusive Hochschulbildung
Art. 24 UN-BRK beinhaltet ein Recht 
auf Bildung. Dieses bezieht sich wie 
Art. 13 des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (IPwskR) auch auf die Hoch-
schulbildung. Gemäß Art. 24 Abs. 5 
S. 1 UN-BRK stellen die Vertragsstaa-
ten sicher, dass Menschen mit Behin-
derungen ohne Diskriminierung und 
gleichberechtigt mit anderen Zugang 
zu allgemeiner Hochschulbildung, Be-
rufsausbildung, Erwachsenenbildung 
und lebenslangem Lernen haben. 

Art. 24 UN-BRK umfasst insbeson-
dere ein Recht auf diskriminierungs-
freie und inklusive Bildung.6 Dies er-

gibt sich bereits aus Art. 24 Abs. 1 S. 2 
UN-BRK, der das Diskriminierungs-
verbot aus Art. 5 Abs. 2 UN-BRK für 
den Bereich Bildung konkretisiert.7 Un-
ter Diskriminierung ist gemäß Art. 2 
U-Abs. 3 UN-BRK jede Unterscheidung, 
Ausschließung oder Beschränkung auf-
grund von Behinderung zu verstehen, 
die zum Ziel oder zur Folge hat, dass 
das auf die Gleichberechtigung mit an-
deren gegründete Anerkennen, Genie-
ßen oder Ausüben aller Menschenrech-
te und Grundfreiheiten im politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 
bürgerlichen oder jedem anderen Be-
reich beeinträchtigt oder vereitelt wird. 
Sie umfasst alle Formen der Diskrimi-
nierung, einschließlich der Versagung 
angemessener Vorkehrungen.

Gemäß Art. 2 U-Abs. 4 UN-BRK sind 
angemessene Vorkehrungen notwendige 
und geeignete Änderungen und Anpas-
sungen, die keine unverhältnismäßige 
oder unbillige Belastung darstellen und 

Inklusive Hochschulbildung hat aufgrund der hohen Anzahl an Studierenden mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen an Bedeutung gewonnen.1 Bisher spielte das Thema in den Rechtswissenschaften eher 
eine untergeordnete Rolle. Auch existieren dazu bisher nur wenige empirische Studien. Das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit September 2021 bis August 2024 geförderte Projekt 
„ErfolgInklusiv – Studienerfolg bei Krankheit und Behinderung durch Nachteilsausgleich, Beratung, Ge-
sundheitsförderung und Inklusion“ setzt sich gezielt mit der Situation von Studierenden mit chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen an der Universität Kassel auseinander. Es ist interdisziplinär aufgebaut 
und im Mixed-Methods-Design angelegt. Neben quantitativen und qualitativen Untersuchungen umfasst 
das Projekt auch eine rechtswissenschaftliche Untersuchung. Diese setzt sich aus einer rechtsdogmati-
schen, rechtstatsächlichen sowie einer rechtssoziologischen Analyse zusammen. In dem Beitrag werden 
ausgewählte Ergebnisse der rechtsdogmatischen Untersuchung dargestellt. 
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die, wenn sie in einem bestimmten Fall 
erforderlich sind, vorgenommen werden, 
um zu gewährleisten, dass Menschen 
mit Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten genießen oder ausüben 
können. Der Begriff der angemessenen 
Vorkehrungen zeigt auf, dass eine Be-
nachteiligung nicht nur durch aktive 
Handlungen zustande kommen kann, 
sondern auch durch ein Unterlassen.8 
Für die Hochschulbildung gibt Art. 24 
Abs. 5 S. 2 UN-BRK den Vertragsstaa-
ten ausdrücklich vor, dass angemesse-
ne Vorkehrungen für Menschen mit Be-
hinderungen zu treffen sind. Beispiele 
für angemessene Vorkehrungen in der 
Hochschulbildung sind Nachteilsaus-
gleiche in Prüfungen sowie Assistenz-
leistungen im Studium.9 Die Art der je-
weiligen Anpassung ist im Einzelfall und 
im Dialog mit den Menschen mit Be-
hinderungen zu konkretisieren.10 Ent-
scheidend ist, dass die Maßnahme ge-
eignet ist, den Zweck der Vermeidung 
einer Diskriminierung zu erfüllen.11

Eine angemessene Vorkehrung darf 
keine unverhältnismäßige oder unbilli-
ge Belastung für den Träger der öffent-
lichen Gewalt darstellen. Das bedeu-
tet indes nicht, dass die Hochschulen 
sämtliche Maßnahmen unter Heran-
ziehung des Ressourcenvorbehaltes ver-
weigern dürfen. Vielmehr ist eine um-
fassende Prüfung vorzunehmen, in die 
alle Aspekte des Einzelfalls einbezo-
gen werden.12 Die Hochschulen haben 
die Pflicht, diese Prüfung im Streitfall 
nachzuweisen.13

Angemessene Vorkehrungen können 
insbesondere dann erforderlich sein, 
wenn bestimmte Lebensbereiche (noch) 
nicht zugänglich für Menschen mit Be-
hinderungen sind.14 Zugänglichkeit i.S.v. 
Barrierefreiheit ist wie die Nichtdiskri-
minierung ein allgemeiner Grundsatz 
der UN-BRK (Art. 3 lit. f UN-BRK) 
und ist damit eines ihrer Hauptziele. 
Die Herstellung von Zugänglichkeit ist 
eine Ex-Ante-Pflicht.15 Das heißt, Zu-
gänglichkeit ist „im Voraus“ zu schaf-
fen. Studienbedingungen sind proak-
tiv so zu gestalten, dass erst gar keine 
Barrieren für Studierende mit Behinde-

rungen auftreten.16 Hierbei sind i.d.R. 
allgemein anerkannte gruppenbezoge-
ne Standards heranzuziehen, die aber 
für die Hochschulen bisher nur in ge-
ringem Umfang existieren.17 Angemes-
sene Vorkehrungen sind dagegen eine 
Ex-Nunc-Pflicht.18 Sie sind reaktiv zu 
treffen, sobald im Einzelfall Barrieren 
auftreten.19

b. Rechtswirkungen der UN-BRK im 
deutschen Recht
In der deutschen Rechtsordnung steht 
die UN-BRK als völkerrechtlicher Ver-
trag im Rang eines einfachen Bundesge-
setzes (Ratifikationsgesetz gemäß Art. 59 
Abs. 2 S. 1 Grundgesetz (GG).20 Na-
tionale Gesetze sind aber nach Mög-
lichkeit so auszulegen, dass Konflikte 
mit völkerrechtlichen Verpflichtungen 
nicht entstehen.21 Daher ist es nach dem 
Grundsatz der Völkerrechtsfreundlich-
keit des Grundgesetzes geboten, dass 
völkerrechtliche Verträge und damit 
auch die UN-BRK

„[…] auf der Ebene des Verfassungs-
rechts als Auslegungshilfe […] für die 
Bestimmung von Inhalt und Reich-
weite von Grundrechten und rechts-
staatlichen Grundsätzen des Grund-
gesetzes [dienen], sofern dies nicht zu 
einer […] Einschränkung oder Min-
derung des Grundrechtsschutzes nach 
dem Grundgesetz führt.“22

Die UN-BRK ist durch alle Staatsgewal-
ten umzusetzen (Art. 4 Abs. 1 lit. a und 
b UN-BRK). Dies gilt für alle Teile des 
Bundesstaates (Art. 4 Abs. 5 UN-BRK) 
und damit auch für die Länder. Es wür-
de bereits gegen den Grundsatz der Bun-
destreue verstoßen, wenn die Länder die 
UN-BRK nicht umsetzten.23 Die öffentli-
chen Hochschulen sind als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts unmittelbar 
an die Konvention gebunden.

Strittig ist, inwieweit sich aus ein-
zelnen Normen der UN-BRK subjekti-
ve Rechte ableiten lassen. Bisher wur-
de in der Rechtsprechung die unmittel-
bare Anwendbarkeit einzelner Normen 
der UN-BRK und die Begründung sub-
jektiver Rechtsansprüche überwiegend 

verneint.24 Dies gilt auch für Art. 24 
UN-BRK.25 Problematisch wäre es aber, 
von der fehlenden unmittelbaren An-
wendbarkeit auf eine generelle Nicht-
Anwendbarkeit von Art. 24 UN-BRK 
zu schließen.26

Weiterhin ist zu beachten, dass das 
Benachteiligungsverbot gemäß Art. 5 
Abs. 2 UN-BRK vom BSG in mehre-
ren Entscheidungen für unmittelbar 
anwendbar erklärt wurde. Die Vor-
schrift entspreche „im Wesentlichen“ 
Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG.27 Das bedeutet, 
Art. 5 Abs. 2 UN-BRK wird im deut-
schen Recht durch Art. 3 Abs. 3 S. 2 
GG umgesetzt.28 Verstöße gegen Art. 5 
Abs. 2 UN-BRK sind damit auch Ver-
stöße gegen Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG und 
können nach Ausschöpfung des inner-
staatlichen Rechtswegs mit einer Verfas-
sungsbeschwerde gemäß Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4a GG gerügt werden. Zumindest 
die Teile von Art. 24 UN-BRK, die das 
Diskriminierungsverbot gemäß Art. 5 
Abs. 2 UN-BRK konkretisieren, so auch 
Art. 24 Abs. 5 UN-BRK, sind von den 
Gerichten damit unmittelbar als Ent-
scheidungsgrundlage heranzuziehen.29

2. Europäische Menschenrechts-
konvention

Die angemessenen Vorkehrungen so-
wie das Recht auf inklusive Bildung 
sind mittlerweile auch Bestandteile des 
europäischen Menschenrechtsschutzes 
geworden. Der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) hatte 
sich in den Verfahren Çam30 und Enver 
Şahin31 mit zwei Individualbeschwerden 
von Studierenden mit Behinderungen 
gegen die türkische Regierung zu befas-
sen. Im Fall Çam ging es um eine blinde 
Beschwerdeführerin, die aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung nicht an einem Mu-
sikkonservatorium aufgenommen wur-
de. Im Fall Enver Şahin erhob ein quer-
schnittsgelähmter Student Beschwerde 
zum EGMR, da die Universität sich we-
gen fehlender finanzieller Mittel weiger-
te, die Räumlichkeiten behinderungsge-
recht umzubauen. Der EGMR erkannte 
in beiden Fällen eine Diskriminierung 
gemäß Art. 14 der Europäischen Men-
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schenrechtskonvention (EMRK) i.V.m. 
dem Recht auf Bildung gemäß Art. 2 des 
ersten Zusatzprotokolls zur EMRK. Der 
Gerichtshof betont in beiden Entschei-
dungen, dass das Diskriminierungsver-
bot im Lichte der UN-BRK auszulegen 
ist und damit bei Bedarf auch angemes-
sene Vorkehrungen von den Vertrags-
staaten zu treff en sind.32

II. VERFASSUNGSRECHTLICHER 
RAHMEN

Das Grundgesetz beinhaltet kein ex-
plizites Recht auf Bildung. Gleiches gilt 
für die Verfassung des Landes Hessen 
und die meisten anderen Landesverfas-
sungen. Jedoch werden mit der durch 
Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG geschützten Aus-
bildungsfreiheit wesentliche Teile des 
Rechts auf Bildung für die berufsbezo-
gene Bildung abgedeckt.33

Ein wichtiger verfassungsrechtlicher 
Maßstab in Bezug auf eine diskrimi-
nierungsfreie Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen an der Hochschul-
bildung ist das Benachteiligungsver-
bot wegen einer Behinderung gemäß 
Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG. Neben der ab-
wehrrechtlichen Dimension ergibt sich 
hieraus auch ein Förderauft rag an den 
Staat, auf die gleichberechtigte Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen 
hinzuwirken.34

Nach ständiger Rechtsprechung des 
BVerfG liegt eine Benachteiligung ge-
mäß Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG

„[…] nicht nur bei Maßnahmen vor, 
die die Situation von Behinderten we-
gen der Behinderung verschlechtern. 
Eine Benachteiligung kann auch bei 
einem Ausschluss von Entfaltungs- 
und Betätigungsmöglichkeiten gege-
ben sein, wenn dieser Ausschluss nicht 
durch eine auf die Behinderung bezo-
gene Förderungsmaßnahme hinläng-
lich kompensiert wird.“35

Hiermit wurde bereits 1997 der Sache 
nach eine Pfl icht zu angemessenen Vor-
kehrungen anerkannt.36 Aus Art. 3 Abs. 3 
S. 2 GG ergibt sich allerdings kein An-

spruch auf ganz konkrete Leistungen.37

Vielmehr vermittelt die Norm „[…] ei-
nen Anspruch auf die Ermöglichung 
gleichberechtigter Teilhabe nach Maß-
gabe der verfügbaren fi nanziellen, per-
sonellen, sachlichen und organisatori-
schen Möglichkeiten“.38 Laut Ennuschat
lässt sich aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG wie 
aus Art. 5 Abs. 2 UN-BRK ein unmittel-
barer Anspruch auf Nachteilsausgleiche 
in Prüfungen ableiten. Dieser Anspruch 
beschränkt sich jedoch nur auf die Frage 
des „Ob“. Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG gibt da-
mit vor, dass überhaupt ein Nachteils-
ausgleich gewährt werden muss. Wie 
dieser Nachteilsausgleich konkret aus-
gestaltet wird, liegt im Ermessen der zu-
ständigen Behörde. Bei Prüfungen übt 
dieses i.d.R. der jeweilige Prüfungsaus-
schuss aus. In Anlehnung an die Recht-

sprechung des BVerfG ist aber wichtig, 
dass der behinderungsbedingte Nachteil 
hinlänglich kompensiert wird.39

III. HOCHSCHUL UND PRÜ
FUNGSRECHTLICHER RAHMEN

Der hochschul- und prüfungsrechtli-
che Rahmen umfasst verschiedene Re-
gelungen auf bundes- und Landesebe-
ne sowie hochschulinterne Regelungen, 
wie z.B. Prüfungsordnungen (Satzun-
gen). Auf Bundesebene gilt (noch) das 
Hochschulrahmengesetz (HRG), wel-
ches auf Grundlage der Rahmengesetz-
gebungskompetenz für die „allgemeinen 
Grundsätze des Hochschulwesens“ ge-
mäß Art. 75 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a GG a.F. 
erlassen wurde.40 Mit der Föderalismus-
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Publikationen zum Thema

Beeinträchtigt studieren ... so geht's
Infofl yer der Informations- und Beratungsstelle 
Studium und Behinderung, Berlin 2017

Das Booklet informiert Studieninteressierte 
und Studierende mit Beeinträchtigungen auf 
18 kurzen Seiten über ihre Rechte sowie über 
die Angebote zu ihrer Beratung und Unterstüt-
zung. Es ist gedacht als Erstinformation und zur 
schnellen Orientierung im Thema Studium und 
Behinderung. Dabei werden wichtige Themen 

aufgegriffen wie z.B. Beratung, Studieneinstieg, Nachteilsausgleiche, Finan-
zierung, Barrierefreiheit und Auslandsstudium. Quelle: www.studentenwerke.
de/de/content/beeintraechtigt-studieren-so-gehts

Studium und Behinderung
Informationen für Studieninteressierte und Stu-
dierende mit Behinderungen und chronischen 
Krankheiten, Herausgegeben vom Deutschen 
Studentenwerk, 7. Aufl age, Berlin 2013

Viele Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Krankheit kennen und nutzen ihre 
Rechte oder die Unterstützungsangebote nicht: 
Nachteilsausgleiche bei der Studienorganisation 
und in Prüfungen oder die spezifi schen Be-
ratungsangebote. In diesem Handbuch hat die 
Informations- und Beratungsstelle Studium und 
Behinderung (IBS) alle wichtigen Hinweise zur 
Zulassung, zum Studieneinstieg, zum Studium 

und zur Finanzierung zusammengestellt. Nicht nur Studieninteressierte und 
Studierende, sondern auch Berater/innen in den Studentenwerken bzw. in 
den Hochschulen können sich hier über ihre Rechte informieren. 
Quelle: www.studentenwerke.de/de/content/studium-und-behinderung-1
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Informationen für Studieninteressierte und Studierende 
mit Behinderungen und chronischen Krankheiten
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reform 2006 wurde die Rahmengesetz-
gebungskompetenz abgeschafft und die 
Regelungsbefugnisse im Bereich des 
Hochschulrechts in wesentlichen Tei-
len auf die Länder übertragen,41 wel-
che jeweils eigene Landeshochschul-
gesetze erlassen haben. Diese enthal-
ten bisher nur wenige Regelungen in 
Bezug auf Studierende mit Behinde-
rungen und nur wenige Landeshoch-
schulgesetze benennen explizit Barri-
erefreiheit, Integration und Inklusion 
als Ziele der Hochschulen, wie dies in 
§ 3 Abs. 5 des zum 28.12.2021 novel-
lierten Hessischen Hochschulgesetzes 
(HHG) der Fall ist. 

Für Studierende mit Behinderun-
gen sind insbesondere die hochschul-
rechtlichen Regelungen zu Nachteils-
ausgleichen zentral. Ein Nachteilsaus-
gleich dient dem Wortlaut nach dazu, 
einen durch eine Beeinträchtigung ent-
stehenden Nachteil auszugleichen. Wie 
bereits in Kapitel I. 1. a. erwähnt, han-
delt es sich bei Nachteilsausgleichen 
um angemessene Vorkehrungen, die 
im Einzelfall dazu dienen, dass Stu-
dierende mit Behinderungen gleichbe-
rechtigt am Studium teilhaben und ihr 
Studium mit Erfolg durchführen kön-
nen. Eine besondere Bedeutung ha-
ben Nachteilsausgleiche in Prüfungen. 
Nachteilsausgleiche können aber auch 
für die Organisation des Studiums so-
wie bereits für den Zugang zum Studi-
um beansprucht werden.42

1. Rechtliche Vorgaben zu Nach-
teilsausgleichen in Prüfungen

§ 16 S. 4 des Hochschulrahmengesetzes 
sowie § 25 Abs. 3 HHG geben vor, dass 
die jeweils einschlägigen Prüfungsord-
nungen die besonderen Belange von Stu-
dierenden mit Behinderungen berück-
sichtigen müssen. Gemäß § 25 Abs. 3 
S. 1 HHG müssen die Prüfungsord-
nungen Regelungen über den Nachteils-
ausgleich für Studierende vorsehen, de-
nen aufgrund einer Behinderung, chro-
nischen Erkrankung oder schweren 
Krankheit die Ableistung einer Prü-
fung in der in der Prüfungsordnung 
vorgesehenen Weise nicht oder nur er-

schwert möglich ist. In den Prüfungs-
ordnungen werden häufig auch Nach-
teilsausgleiche beispielhaft benannt. 
Hierzu gehören etwa verlängerte Bear-
beitungszeiten oder die Bereitstellung 
oder Zulassung spezieller technischer 
Hilfs- oder Arbeitsmittel (§ 11a Abs. 3 
der Verordnung zur Durchführung des 
Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes 
– HLbGDV). Hierbei kann es sich im-
mer nur um beispielhafte Aufzählun-
gen handeln, denn die Nachteilsaus-
gleiche sind als angemessene Vorkeh-
rungen im Dialog mit der betroffenen 
Person so auszugestalten, dass sie den 
durch die Beeinträchtigung entstehen-
den Nachteil umfassend ausgleichen.43 
Somit sind auch weitere Maßnahmen 
denkbar.

2. Rechtsprechung zu Nachteils-
ausgleichen in Prüfungen

Ennuschat kritisiert in seinem Rechts-
gutachten zu Nachteilsausgleichen für 
Studierende mit Behinderungen die bis-
herige verwaltungsgerichtliche Recht-
sprechungslinie zu Nachteilsausgleichen, 
da hierdurch insbesondere Studieren-
de mit psychischen Beeinträchtigun-
gen und z.T. auch Studierende mit in-
neren Erkrankungen, die sich auf die 
(geistige) Leistungsfähigkeit auswir-
ken können, benachteiligt werden.44 In 
der Rechtsprechung wird immer wieder 
auf das sogenannte „persönlichkeitsbe-
dingte Dauerleiden“ rekurriert, welches 
das Leistungsbild präge, daher keinem 
Nachteilsausgleich zugänglich und dem-
entsprechend nicht ausgleichsfähig sei.45 
Der Begriff des „Dauerleidens“ wurde 
bereits in den 1960er und 1980er Jahren 
durch die Rechtsprechung des BVerwG 
geprägt.46 Mit Bezug darauf wurden aber 
auch noch in der jüngeren Vergangen-
heit häufig Nachteilsausgleiche bei Stu-
dierenden mit psychischen Beeinträch-
tigungen oder inneren „unsichtbaren“ 
Erkrankungen abgelehnt.47

Ennuschat übt in dem Zusammen-
hang Kritik an der verfassungsrechtli-
chen Verortung von Nachteilsausglei-
chen.48 So stützen die meisten Gerichte 
ihre Entscheidungen auf den prüfungs-

rechtlichen Grundsatz der Chancen-
gleichheit gemäß Art. 3 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 12 Abs. 1 GG.49 Steht eine mög-
liche Benachteiligung von Studieren-
den mit Behinderungen in Frage, ist 
aber das besonderes Gleichheitsrecht 
gemäß Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG einschlä-
gig, sodass der Anwendungsbereich von 
Art. 3 Abs. 1 GG verdrängt wird.50 Art. 3 
Abs. 3 S. 2 GG stellt strengere Anforde-
rungen an die Rechtfertigung einer Un-
gleichbehandlung. Die Ablehnung ei-
nes Nachteilsausgleiches dürfte insofern 
nur gerechtfertigt sein, wenn der Prü-
fungszweck jedem Nachteilsausgleich 
„zwingend“ entgegensteht.51 Es reiche 
nicht aus, dass die Ablehnung des Nach-
teilsausgleiches irgendwie gerechtfertigt 
werden kann (i.S.e. schlichten Willkür-
prüfung), wie es sich in der gegenwär-
tigen prüfungsrechtlichen Rechtspre-
chung leider immer noch überwiegend 
abzeichne.52

Lediglich mit Blick auf die konkrete 
Maßnahme des Nachteilsausgleichs hat 
die Prüfungsbehörde ein Auswahlermes-
sen. Die Maßnahme muss den Nachteil 
hinlänglich kompensieren, sie darf ihn 
aber auch nicht überkompensieren, um 
die Chancengleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) 
der Mitprüflinge zu wahren.53

IV. BEHINDERTENGLEICH
STELLUNGSRECHT

Da das Behindertengleichstellungsge-
setz des Bundes (BGG) lediglich für die 
Bundesverwaltung (z.B. für die Univer-
sitäten der Bundeswehr und Verwal-
tungsfachhochschulen des Bundes) gilt, 
sind die öffentlichen Hochschulen der 
Länder als Körperschaften des öffent-
lichen Rechts an die Landesbehinder-
tengleichstellungsgesetze gebunden. Für 
private Hochschulen gelten die Landes-
hochschulgesetze sowie das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

In Hessen ist für die öffentlichen 
Hochschulen das Hessische Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen (HessBGG) einschlägig. 
Es beinhaltet ein Benachteiligungsver-
bot von Menschen mit Behinderungen 
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(§ 9 Abs. 2 HessBGG) sowie die Ver-
pflichtung zur Herstellung von Barrie-
refreiheit u.a. in den Bereichen Bau und 
Verkehr (§ 10 HessBGG) und IT (§ 14 
HessBGG). Der Benachteiligungsbegriff 
ist gemäß § 4 Abs. 1 HessBGG im Sin-
ne der UN-BRK weit zu verstehen und 
umfasst explizit auch die Versagung 
von angemessenen Vorkehrungen (§ 4 
Abs. 1 Nr. 3 HessBGG). 

In der Literatur existieren Hinweise 
darauf, dass die von den Landesbehin-
dertengleichstellungsgesetzen geforder-
te Barrierefreiheit an den Hochschulen 
allgemein noch keine Selbstverständ-
lichkeit ist. Umsetzungsdefizite existie-
ren danach u.a. noch in den Bereichen 
barrierefreie IT, barrierefreie Umset-
zung von Literatur und Studienmate-
rialien sowie bauliche Barrierefreiheit.54

V. LEISTUNGEN ZUR TEILHABE

Das SGB IX sieht auch für Studierende 
mit Behinderungen verschiedene Leis-
tungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
vor. Hiermit können zum einen spezi-
fische Bedarfe im Studium selbst abge-
deckt werden, zum anderen aber auch 
flankierende Bedarfe, wenn bspw. ein 
Aufenthalt in einer Einrichtung der me-
dizinischen Rehabilitation erforderlich 
ist. Die nachfolgenden Ausführungen 
konzentrieren sich auf unterstützende 
Leistungen im Studium selbst (z.B. As-
sistenzleistungen).

1. Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung 

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
wurden als neue Leistungsgruppe mit 
dem BTHG eingeführt. Trägerübergrei-
fende allgemeine Grundsätze für die 
Leistungen werden in § 75 SGB IX ge-
regelt. Zuständig sind die in § 6 Abs. 1 
Nr. 3, 5 bis 7 SGB IX genannten Reha-
bilitationsträger. In der Praxis sind dies 
zumeist die Träger der Eingliederungs-
hilfe nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX.55

Die eingliederungshilferechtliche An-
spruchsgrundlage für die Leistungen 
zur Teilhabe an Bildung findet sich in 

§ 99 Abs. 1 i.V.m. § 112 SGB IX. Gemäß 
§ 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB IX umfas-
sen Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
auch Hilfen zur schulischen oder hoch-
schulischen Ausbildung oder Weiterbil-
dung für einen Beruf. Bis zum Inkraft-
treten des BTHG wurden die in der Leis-
tungsgruppe vorgesehen Leistungen als 
Hilfen zur schulischen Ausbildung für 
einen angemessenen Beruf einschließ-
lich des Besuchs einer Hochschule (§ 54 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB XII a.F.) durch die 
Träger der Sozialhilfe erbracht. Daher 
handelt es sich grundsätzlich auch nicht 
um neue Leistungen.56

Das Leistungsspektrum kann nach 
den Empfehlungen zu den Leistungen 
der Eingliederungshilfe zum Besuch ei-
ner Hochschule nach § 112 SGB IX der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der überört-
lichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 
vom 22.09.2020 u.a. Studienhelfer, Dol-
metscher und andere (Hilfs-)Kräfte 
(„Assistenzen“), Hilfsmittel, Kraftfahr-
zeughilfen sowie behinderungsbeding-
te für die Durchführung des Studiums 
erforderliche Fahrtkosten umfassen.57 
Dass auch Hilfsmittel von den Leis-
tungen zur Teilhabe an Bildung um-
fasst sind, wird nunmehr durch § 112 
Abs. 1 S. 5 SGB IX bestätigt. Handelt 
es sich aber um ein Hilfsmittel, welches 
zum Ausgleich der Behinderung im ge-
samten Alltag des Menschen und damit 
bei einem Grundbedürfnis des täglichen 
Lebens erforderlich ist, sind die Kran-
kenkassen im Rahmen der medizini-
schen Rehabilitation vorrangig zustän-
dig (§ 33 SGB V, § 91 SGB IX).58 Dies 
ist i.d.R. etwa bei Hörgeräten der Fall.59

2. Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben

Das BSG hat bereits im Jahr 2016 in 
zwei Verfahren entschieden, dass auch 
die Bundesagentur für Arbeit (BA) ver-
pflichtet sein kann, unterstützende Leis-
tungen an Studierende mit Behinderun-
gen zu erbringen. Im Detail ging es um 
Assistenzleistungen für eine hörbeein-
trächtigte Studierende sowie die Fahrt-
kosten für einen Behindertenfahrdienst 
zwecks Recherchen für eine Promoti-

on.60 Das BSG wies beide Verfahren an 
das jeweilige LSG zurück, da die Ge-
richte rechtsfehlerhaft darauf verzichtet 
haben, die BA gemäß § 75 Abs. 2 1. Alt 
SGG beizuladen.61 Diese sei gegenüber 
dem Träger der Sozialhilfe vorrangig 
verpflichtet, die Leistungen als Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu er-
bringen. Als Anspruchsgrundlagen be-
stimmte das BSG § 97, § 98 Abs. 1 Nr. 2 
i.V.m. § 102 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, § 103 S. 1 
Nr. 3 SGB III a.F. (nach gegenwärtiger 
Rechtslage § 112, § 113 Abs. 1 Nr. 2. 
i.V.m. § 117 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, § 118 Nr. 3 
SGB III).62 Diese Ansicht ist mittlerweile 
durch weitere gerichtliche Entscheidun-
gen und in der Literatur bestätigt wor-
den.63 Bei den Assistenzleistungen im 
Studium handelt es sich systematisch 
um einen „nicht näher konkretisierten 
Fall der sonstigen Hilfe zur Förderung 
der Teilnahme am Arbeitsleben“ gemäß 
§ 49 Abs. 3 Nr. 7 SGB IX.64

Die BA selbst vertritt in ihren Fach-
lichen Weisungen zu § 117 SGB III je-
doch die Auffassung, dass ein Anspruch 
auf Assistenzleistungen im Studium 
aufgrund der maßgeblichen Rechts-
grundlagen lediglich dann in Betracht 
komme, wenn das gesamte Studium als 
Maßnahme (§ 118 Nr. 3 SGB III i.V.m. 
§ 49 Abs. 3 Nr. 4 oder 5 SGB IX) durch 
die BA gefördert wird. Ansonsten sei 
nur eine Förderung durch einen ande-
ren Rehabilitationsträger im Rahmen 
der Leistungen zur Teilhabe an Bil-
dung möglich.65

Diese Rechtsauffassung ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund der BSG-
Rechtsprechung zu § 103 SGB III a.F. 
nicht nachvollziehbar.66 Die von der BA 
vertretene Auffassung ist für Studieren-
de mit Behinderungen insofern proble-
matisch, als die Bundesagentur nur in 
seltenen Fällen für die Förderung ei-
nes Studiums insgesamt (Übernahme 
der Aufwendungen für die Ausbildung 
und den Lebensunterhalt) zuständig ist. 
Zwar kommt dies nach der überwiegend 
vertretenen Auffassung durchaus in Be-
tracht,67 zumindest für den Lebensun-
terhalt während des Studiums sind in 
der Regel jedoch die BAföG-Ämter zu-
ständig.68 
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Es verdeutlicht sich, dass durch die 
Einführung der neuen Leistungsgrup-
pe zur Teilhabe an Bildung neue Ab-
grenzungsfragen zu den Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitseben aufgeworfen 
wurden bzw. sich bereits bestehende Ab-
grenzungsfragen noch verstärkt haben. 
Nach der Rechtsprechung hat die Ab-
grenzung der Leistungen zur Teilhabe 
an Bildung von den Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben danach zu erfol-
gen, ob eine endgültige Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt bereits erreicht ist 
oder nicht. Sei dies nicht der Fall, müs-
se die BA im Rahmen der Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben vorran-
gig leisten.69 Es geht somit darum, wel-
ches langfristige Ziel mit dem Studium 
verfolgt wird.70

In der Praxis wurden Studierende mit 
Behinderungen in der Vergangenheit 
jedoch überwiegend an die Träger der 
Eingliederungshilfe verwiesen.71 Auch 
an den Ergebnissen der ersten quanti-
tativen Befragung im Projekt „Erfolg-
Inklusiv“ zeigt sich, dass Leistungen der 
BA für die Studierenden kaum eine Rolle 
spielen.72 Eine Zuständigkeit der BA an-
stelle der Eingliederungshilfe wäre für 
Studierende mit Behinderungen aber 
mit verschiedenen Vorteilen verbun-
den. Zum einen könnte so eine Betreu-
ungskontinuität gewährleistet werden, 
wenn bereits vor Aufnahme des Studi-
ums Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben erbracht worden sind, oder 
wenn nach dem Studium weitere Leis-
tungen erforderlich sind.73 Zum ande-
ren ist zu den Leistungen zur Teilhabe 
an Bildung der Eingliederungshilfe ein 
Eigenbeitrag zu leisten und die Vermö-
gensverhältnisse werden berücksichtigt 
(§§ 135 ff. SGB IX), was bei den Leistun-
gen der BA nicht der Fall ist.74 Wün-
schenswert wäre somit eine gesetzliche 
Klarstellung, inwieweit Studierende mit 
Behinderungen Anspruch auf Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben ha-
ben, um Rechtssicherheit zu schaffen. 

Bestehen Unklarheiten, welcher Re-
habilitationsträger zuständig ist, darf 
dies keinesfalls zulasten der Studieren-
den mit Behinderungen gehen. Vielmehr 
sind die verfahrensrechtlichen Regelun-

gen in §§ 14 ff. SGB IX zu beachten. In 
Zweifelsfällen muss ein Leistungsträger 
danach in Vorleistung gehen und sich 
die Kosten vom materiell-rechtlich zu-
ständigen Träger im Nachhinein erstat-
ten lassen (§ 16 Abs. 1 SGB IX).75

VI. FAZIT UND AUSBLICK

Wie aufgezeigt werden konnte, ist die 
Rechtslage zum Studieren mit Behin-
derungen sehr breit gefächert. In dem 
Beitrag konnte daher auch nur ein klei-
ner Ausschnitt des gesamten Regelungs-
gefüges behandelt werden. Studierende 
mit Behinderungen sind auf eine kom-
petente Beratung angewiesen, damit sie 
von bestehenden Ansprüche Kenntnis 
erlangen und diese schließlich geltend 
machen können. 

Insgesamt zeigt die rechtsdogma-
tische Untersuchung auch, dass den 
angemessenen Vorkehrungen im Stu-
dium, z.B. durch Assistenzleistungen 
und Nachteilsausgleiche, gegenwärtig 
eine hohe Bedeutung zukommt. Da die 
UN-BRK vorrangig auf Inklusion und 
damit darauf zielt, die Hochschulbil-
dung für Menschen mit Behinderun-
gen so zu gestalten, dass erst gar keine 
Zugangshindernisse entstehen, sollten 
gruppenbezogene Standards noch wei-
terentwickelt werden.76 Dies könnte z.B. 
durch die Aufstellung und stetige Wei-
terentwicklung von Aktionsplänen an 
den Hochschulen geschehen.77
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